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Abréviations

SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und

Kommunikation
KVF-NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates
NGO Nichtregierungsorganisation
BFS Bundesamt für Statistik
KVF-SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates
EU Europäische Union
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
EMRK Europäische Menschenrechtskonvention
SRG Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
ASTRA Bundesamt für Strassen
RTVG Bundesgesetz über Radio und Fernsehen
EASO Unterstützungsbüro für Asylfragen
AGUR12 Arbeitsgruppe zur Optimierung der kollektiven Verwertung von

Urheberrechten und verwandten Schutzrechten
RPG Raumplanungsgesetz
ISOS Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von

nationaler Bedeutung
Frontex Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache
URG Urheberrechtsgesetz
BAK Bundesamt für Kultur

CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et

de la communication
CTT-CN Commission des transports et des télécommunications du Conseil

national
ONG Organisation non gouvernementale
OFS Office fédéral de la statistique
CTT-CE Commission des transports et des télécommunications du Conseil des

Etats
UE Union européenne
DFI Département fédéral de l'intérieur
CEDH Convention européenne des droits de l'homme
SSR Société suisse de radiodiffusion
OFROU Office fédéral des routes
LRTV Loi fédérale sur la radio et la télévision
EASO Bureau européen d'appui en matière d'asile
AGUR12 Groupe de travail sur le droit d'auteur
LAT Loi sur l'aménagement du territoire
ISOS Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger

en Suisse
Frontex Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
LDA Loi sur le droit d'auteur
OFC Office fédéral de la culture
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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Sécurité intérieure

Anders als zuvor der Nationalrat war die SPK-SR mehrheitlich (6 zu 4 Stimmen, 2
Enthaltungen) der Ansicht, das Non-Refoulement-Prinzip sei ein fester Bestandteil der
Bundesverfassung und schütze selbst verurteilte Terroristinnen und Terroristen zu
Recht vor der Ausschaffung in ein Land, wo ihnen Folter oder die Todesstrafe droht.
Demzufolge beantragte sie die Motion Regazzi (cvp, TI), die die Ausweisung von
Dschihadistinnen und Dschihadisten in Folterstaaten ermöglichen sollte, ohne
Gegenantrag zur Ablehnung. Dem Ständeratsplenum wurde in der Frühjahrssession
2019 dann jedoch ein Einzelantrag Minder (parteilos, SH) auf Annahme der Motion
vorgelegt. Der parteilose Antragsteller argumentierte, das zwingende Völkerrecht greife
hier nicht, sei gar «für jeden Rechtsstaat absurd und total unbefriedigend», denn
«diese Nichtrückkehrer, diese Dschihadisten, diese Gefährder» kosteten den Staat
«Millionen von Franken» und verursachten «in den Kantonen, beim Bund und in der
Bevölkerung Frust und Unverständnis». Nicht zuletzt nahm er damit Bezug auf die fünf
wegen Terrorismus verurteilten Iraker der «Schaffhauser IS-Zelle», die nach verbüsster
Strafe nicht in den Irak ausgeschafft werden können, da ihnen dort mutmasslich Folter
droht. FDP-Ständerat Andrea Caroni (AR) entgegnete mit einem Plädoyer für den
Rechtsstaat, in dem er seine Ratskolleginnen und -kollegen dazu aufrief, sich nicht für
Folter herzugeben und nicht das «innere Heiligtum» des Rechtsstaats preiszugeben.
Die Schweiz solle ihre «höchsten Werte [...] nicht im blinden Eifer gegen die blinden
Eiferer zerstören, damit wir nicht eines Tages werden wie sie». Überdies sei der Fokus
der Motion auf Dschihadistinnen und Dschihadisten – «das Feindbild du jour» –
unverständlich, denn Massenmord und Terrorismus seien nicht an eine Religion
gebunden. Gegen den Vorstoss argumentierte ebenso Justizministerin Karin Keller-
Sutter: Das menschenrechtliche Rückschiebungsverbot könne als Teil des zwingenden
Völkerrechts nicht einfach umgangen werden. Zusätzlich wies sie auf die laufenden
Arbeiten zum Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von
Terrorismus hin und erläuterte, es sei nicht ganz einfach, geforderte Massnahmen wie
beispielsweise die geschützte Unterbringung von Gefährderinnen und Gefährdern
grundrechtskonform umzusetzen. Doch damit biss sie – wie im Nationalrat schon ihre
Vorgängerin – letztlich auf Granit. Mit 22 zu 18 Stimmen bei einer Enthaltung nahm die
kleine Kammer die Motion an. Auch wenn man das zwingende Völkerrecht nicht
brechen könne, so müsse doch etwas getan werden, war in etwa der Grundtenor des
Entscheids.
Das für eine Motion ungewöhnlich grosse Medienecho widerspiegelte ebenfalls die
Umstrittenheit des Entscheids. Angesichts der Kritik, die Motion stelle den Rechtsstaat
infrage, verteidigten die Befürworter – allen voran Motionär Fabio Regazzi – ihren
Standpunkt, verurteilte Terroristen müssten sich nicht auf die Menschenrechte berufen
können und «man müsse die Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen» (NZZ).
Demgegenüber sprach Gegner und FDP-Nationalrat Kurt Fluri (SO) gegenüber der NZZ
von «Hysterie» und «Populismus». Die Menschenrechtsorganisation Amnesty
International Schweiz bezeichnete den Gesetzgebungsauftrag als «inakzeptabel». Als
Element des zwingenden Völkerrechts könne das Non-Refoulement-Prinzip in einem
Rechtsstaat keinesfalls, auch nicht unter dem Deckmantel der inneren Sicherheit,
derogiert werden. Wie der Bundesrat den verbindlichen Auftrag umsetzen will, war
zunächst noch unklar; gemäss NZZ wolle das Justizdepartement «die Sache nun
genauer analysieren». 1

MOTION
DATE: 19.03.2019
KARIN FRICK
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Institutions et droits populaires

Organisation de l’administration fédérale

Zwischen dem Motionär, Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH), und dem Finanzminister Ueli
Maurer entbrannte in der Sommersession 2019 ob der Motion des Zürcher Freisinnigen,
die mehr Transparenz in der Verwaltung fordert, eine interessante Diskussion über die
Rolle der Verwaltung. Hans-Ulrich Bigler stellte sich auf den Standpunkt, dass die
Verwaltung im Meinungsbildungsprozess eine wichtige Rolle spiele, weil sie mit ihrem
Wissensvorsprung bei der Beratung von Kommissionen, bei der Beantwortung von
Anfragen oder der Aufbereitung von Informationen Einfluss nehmen könne. Es sei
deshalb wichtig, zumindest von den Kaderangestellten zu wissen, welche
Interessenverbindungen sie hätten. Er fordere deshalb ein Register, das ähnlich wie bei
den Parlamentsmitgliedern diese Interessenbindungen öffentlich einsehbar mache.
Bundesrat Ueli Maurer gab zu Protokoll, dass der Bundesrat Transparenz in der
Verwaltung begrüsse. Auf der Basis des Bundespersonalrechts unterstünden deshalb
Tätigkeiten ausserhalb der beruflichen Anstellung einer Bewilligungspflicht. Zudem
gebe es eine Sicherheitsprüfung bei der Anstellung von Kadern sowie für Mitarbeitende
von Drittfirmen. Für Transparenz sei also gesorgt. Ein Register würde nun aber bei rund
37'000 Angestellten in der Bundesverwaltung und zahlreichen Mitarbeitenden von
Drittfirmen einen riesigen administrativen Aufwand bedeuten. Zudem pochte der
Finanzminister auf Meinungsfreiheit: Es sei ja keine Schande, wenn
Verwaltungsangestellte einer Partei angehörten oder sich für eine NGO engagierten. Die
Vielfalt in der Verwaltung solle durchaus auch durch unterschiedliche politische
Haltungen zum Ausdruck kommen. Mit dem vorgeschlagenen Register würde man aber
vielleicht Gefahr laufen, eine Gesinnungsprüfung vorzunehmen. Es sei eine
Führungsaufgabe, dann einzugreifen, wenn man das Gefühl habe, dass Angestellte nicht
mehr die Interessen das Arbeitgebers wahrnehmen würden. Die Kernfrage müsse
bleiben, ob die Bundesangestellten ihre Arbeitsverträge einhielten oder nicht. 
Auf die Nachfrage Biglers, ob die Parlamentsmitglieder mit der Offenlegung ihrer
Interessenbindung denn eine Gesinnungsprüfung ablegten, erwiderte Ueli Maurer, dass
der Unterschied sei, dass Parlamentarierinnen und Parlamentarier gewählt seien und
eine politische Funktion hätten. Die Wählerin oder der Wähler wollten deshalb wissen,
welche Interessen mit im Spiel seien. Im Gegensatz dazu hätten Angestellte lediglich ein
Pflichtenheft, das sie zu erfüllen hätten. 
Die Mehrheit des Nationalrats sah indes anscheinend in der Verwaltung eher einen
politischen Akteur, wurde die Motion doch mit 128 zu 59 Stimmen angenommen. Ueli
Maurer schien einzig die geschlossene SP- und die GP-Fraktion sowie die Mehrheit der
BDP-Fraktion, die beiden EVP-Mitglieder sowie einen FDP-Abweichler (Kurt Fluri [SO])
überzeugt zu haben. 2

MOTION
DATE: 12.06.2019
MARC BÜHLMANN

Structures fédéralistes

Relations entre la Confédération et les cantons

Mitte Februar nahm der Bundesrat zur Motion Caroni (fdp, AR) Stellung. Er wies darauf
hin, dass die Idee einer Verfassungsgerichtsbarkeit in den Räten bisher immer auf
Ablehnung gestossen sei – auch wenn damit explizit die Stellung der Kantone verbessert
worden wäre. So wurde etwa im Rahmen der Justizreform 1999 explizit auf die
Möglichkeit verzichtet, dass ein Kanton beim Bundesgericht hätte prüfen lassen
können, ob ein Gesetz die kantonale Autonomie verletze. Diese Möglichkeit hatte der
Bundesrat auf Wunsch der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) auch in die NFA-
Botschaft eingebaut, aber auch dieser Vorschlag war 2003 in den Räten gescheitert.
Schliesslich scheiterten erst kürzlich auch zwei parlamentarische Initiativen im
Ständerat, mit denen die Beschränkung der Normenkontrolle hätte aufgeweicht werden
sollen. Aufgrund dieser ablehnenden Haltung erachtete die Regierung die Diskussion
über eine Verfassungsgerichtsbarkeit als nicht erfolgversprechend. Zudem dürfe die
Idee einer richterlichen Kontrolle der Einhaltung der Verfassung nicht nur den
Kantonen dienen, sondern müsse auch den Bürgerinnen und Bürgern nutzen. Die
Kantone hätten zudem bereits jetzt zahlreiche Möglichkeiten, auf die Gesetzgebung
einzuwirken. 
Da Andrea Caroni bei den eidgenössischen Wahlen in den Ständerat gewählt wurde,
wurde der Vorstoss von Kurt Fluri (fdp, SO) übernommen. 3

MOTION
DATE: 11.02.2015
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.21 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Par la motion "Défense du fédéralisme. Juridiction constitutionnelle limitée en faveur
des cantons", Andrea Caroni (plr, AR) demande que soit étudiée la possibilité de mettre
en place une juridiction constitutionnelle permettant aux cantons d'aller devant le
Tribunal fédéral s'ils estiment que la Confédération outrepasse ses compétences. Le
député argue que le contraire est possible et que, dans un Etat fédéral où la tendance
est à la centralisation, il serait nécessaire d'avoir un outil permettant aux cantons d'être
sur un pied d'égalité avec la Confédération. 
Le Conseil fédéral, dans sa réponse, tient à rappeler que diverses tentatives ont été
entreprises pour aller dans ce sens depuis 1999 mais qu'à chaque fois, les chambres
fédérales ont rejeté les différentes propositions. De plus, les cantons ont la possibilité,
tout au long du processus législatif, d'exercer une influence sur les projets de loi. C'est
pourquoi, le Conseil fédéral appelle les membres du Conseil national à rejeter la motion
en question. Kurt Fluri (plr, SO) – qui a repris, entre temps, la motion des mains du
député Caroni – n'étant pas présent dans le plénum, la motion est refusée sans
discussion par 143 voix contre, 39 voix pour et 4 abstentions.

MOTION
DATE: 27.09.2016
KAREL ZIEHLI

Politique étrangère

Bons offices

Die Schweiz soll sich am Verteilungsmechanismus der «Koalition der Willigen«
beteiligen, forderten im September 2019 Beat Flach (glp, AG; Mo. 19.4319), Lisa Mazzone
(gp, GE; Mo. 19.4034), Guillaume Barazzone (cvp, GE; Mo. 19.4033), Kurt Fluri (fdp, SO;
Mo. 19.4037), Carlo Sommaruga (sp, GE; Mo. 19.4035) und Rosmarie Quadranti (bdp, ZH;
Mo. 19.4036) in ihren identischen Motionen. Die «Koalition der Willigen» oder eher
«Aufnahmewilligen» bezeichnete in diesem Kontext eine Gruppe von EU-Staaten, die
sich freiwillig zur Aufnahme geretteter Flüchtlinge bereit erklärten. Die Beteiligung der
Schweiz könne gemäss Motionärinnen und Motionären entweder durch die Aufnahme
eines Mindestanteils (von zwei Prozent) der Überlebenden an Bord jedes NGO-Schiffs
oder durch die Unterstützung der Küstenstaaten durch die Aufnahme von Flüchtlingen
aus deren Asylzentren erreicht werden. Die Schweiz beteilige sich via Frontex an der
Finanzierung der libyschen Küstenwache, welche Schiffbrüchige nach Libyen
zurückführe, ein Land in dem ein aktiver Konflikt schwele und in dessen
«Gefangenenlagern» Menschenrechtsverletzungen weitverbreitet seien, kritisierten die
Motionärinnen und Motionäre. Als Land mit einer langen humanitären Tradition müsse
sich die Schweiz daher umso mehr bereit erklären, Überlebende aufzunehmen. 
In seiner Stellungnahme machte der Bundesrat klar, dass die Seenotrettung eine
völkerrechtliche Verpflichtung sei und man alle Beteiligten zur Einhaltung der EMRK,
des internationalen Seerechts und der Genfer Flüchtlingskonvention aufrufe. Ad-hoc-
Lösungen zur Verteilung von Flüchtlingen stehe die Schweiz jedoch zurückhaltend
gegenüber, man setze sich eher für eine Reform des Dublin-Systems auf europäischer
Ebene ein. Die Umverteilung von Personen ohne Chance auf Asyl sei ein Pull-Faktor, der
falsche Anreize setze. Man werde aber weiterhin die Erstaufnahmestaaten auf
bilateraler und multilateraler Ebene unterstützen, so wie das bereits durch die
Beteiligung an den Plänen des EASO und dem Relocation-Programm der EU im Jahr
2015 geschehen sei. Im Rahmen des zweiten Schweizer Beitrags an ausgewählte
Mitgliedstaaten der Europäischen Union werde sich die Schweiz zudem für die Stärkung
des Migrationsmanagements in besonders stark betroffenen europäischen Staaten
einsetzen. Der Bundesrat beantragte aus diesen Gründen in allen Fällen die Ablehnung
der Motion. 4

MOTION
DATE: 27.09.2019
AMANDO AMMANN

Infrastructure et environnement
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Transports et communications

Trafic routier

„Eine sinnlose Bevormundung gegenüber dem Bürger und dem Gewerbe" sei das Verbot
von Verkauf und Ausschank von Alkohol auf Autobahnraststätten, befand die KVF-NR
und reichte im April 2017 eine Motion ein, welche die Benachteiligung des
Gastgewerbes auf Autobahnraststätten aufheben soll. Verkauf und Ausschank von
Alkohol soll auf den Autobahnraststätten mit den gleichen Auflagen wie im übrigen
Gastgewerbe möglich sein. Die Konsumenten müssten sich eigenverantwortlich an die
den Alkoholkonsum betreffenden Regeln des Strassenverkehrs halten. Das Anliegen in
die Kommission gebracht hatten Kurt Fluri (fdp, SO), Fabio Regazzi (cvp, TI) und Nadja
Pieren (svp, BE). Eine Kommissionsminderheit Hadorn (sp, SO) beantragte, die Motion
abzulehnen, der Bundesrat empfahl hingegen die Annahme. Der Nationalrat nahm die
Motion im Juni 2017 mit 115 gegen 62 Stimmen (3 Enthaltungen) an, dies obwohl vor
allem aus dem Kreis der SP und der Grünen auf die erfolgreiche Alkoholprävention
hingewiesen wurde, die sich in der Unfallstatistik zeige. 5

MOTION
DATE: 13.06.2017
NIKLAUS BIERI

Im Herbst 2020 beriet der Nationalrat die Motion Rieder (cvp, VS) mit dem etwas
sperrigen Titel «Verkehrserschliessung von Kandersteg und des Wallis bei einem
Spontanereignis in Mitholz und/oder während der Räumungsarbeiten dauerhaft von
Norden her sicherstellen». Die Motion verlangte, dass schnellstmöglich eine
zweispurige Strasse zur Umfahrung des Gefahrengebiets Mitholz erstellt wird. Nachdem
der Ständerat die Motion im Winter 2019 angenommen hatte, fand sie im Nationalrat
keine Mehrheit mehr. Kurt Fluri (fdp, SO) argumentierte erfolgreich, dass das ASTRA
bereits prüfe, wie die Verkehrserschliessung bei den Arbeiten zur Entsorgung der
Munition, respektive bei den Arbeiten nach einem Ereignisfall sichergestellt werden
könne. 
Die Motion wurde schliesslich mit 110 zu 59 Stimmen bei 11 Enthaltungen abgelehnt. Die
ablehnenden Stimmen kamen dabei aus verschiedenen Lagern; allen voran von der SP,
den Grünen und der FDP, die befürwortenden Stimmen vor allem von der Mitte-
Fraktion. 6

MOTION
DATE: 10.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Protection de l'environnement

Déchets

Kurt Fluri (fdp, SO) empörte sich ob der geplanten Umsetzung einer im Jahr 2007
überwiesenen Motion des ehemaligen Ständerats Carlo Schmid-Sutter (cvp, AI), welche
die Lockerung des Transport- und Entsorgungsmonopols für Gewerbekehricht forderte.
Laut aktuellen Vorschlägen des BAFU sollen nicht nur Abfälle von Grossbetrieben,
sondern auch solche von KMU aus dem Entsorgungsmonopol der Gemeinden gelöst
werden. Eine vollständige Liberalisierung des Abfallmarktes für Gewerbekehricht
erachtete Fluri in seiner Motion in mehrerer Hinsicht als unglücklich und forderte, dass
Sammlung und Verwertung von durch KMU verursachtem Gewerbekehricht nach wie vor
den Gemeinden zufallen solle. Eine vollständige Liberalisierung des gewerblichen
Abfallmarktes würde einerseits zusätzlichen Administrations- und Kontrollaufwand für
Gemeinden und andererseits die Möglichkeit zur Entstehung wilder Abfalldeponien
bedeuten. Darüber hinaus sei es ökologisch sinnvoll, beim Einsammeln der
Siedlungsabfälle den Gewerbekehricht ebenso gleich mitzunehmen. Ansonsten würden
Auslastung und Kostendeckungsgrad sinken und fehlende Erträge müssten durch
höhere Gebühren bei den Haushalten ausgeglichen werden. Wie der Bundesrat in
seiner Antwort zum Geschäft im Mai 2011 erläutert hatte, stünden die Forderungen der
Motion Fluri mit der bereits überwiesenen Motion Schmid-Sutter in Konflikt. Um eine
effiziente und umweltgerechte Umsetzung des Anliegens Schmid-Sutter zu
gewährleisten, habe man sich in mehreren Sitzungen mit den betroffenen Kreisen
vorläufig geeinigt, dass Abfälle von sogenannten Mikrobetrieben (Betriebe mit bis zu
neun Vollzeitstellen) nach wie vor unter das Entsorgungsmonopol des Staates fallen
sollen. Da es sich hierbei um 87% aller Betriebe des Gewerbe-, Industrie- und
Dienstleistungssektors handle, seien die Auswirkungen tragbar. Trotz dieser
Ausführungen nahm der Nationalrat in der Frühjahrssession das Geschäft mit 116 zu 58
Stimmen deutlich an. Für Ablehnung setzte sich eine Grossmehrheit der SVP sowie
einer Minderheit der CVP/EVP-Fraktion mit vereinzelter Unterstützung aus den Rängen
der GLP und der FDP-Liberalen vergeblich ein. Dem zweitberatenden Ständerat lag in
der Herbstsession ein Ordnungsantrag Graber (cvp, LU) vor, der die Motion zur

MOTION
DATE: 04.03.2013
MARLÈNE GERBER
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Vorprüfung der UREK-SR zuweisen wollte. Dem Antrag zugrunde lagen kurz zuvor
bekannt gemachte Positionen der BPUK, des Schweizerischen Städteverbandes, des
Schweizerischen Gemeindeverbandes und von verschiedenen Betreibern von
Kehrichtverwertungsanlagen, welche durch den ausgehandelten Kompromiss um die
Deckung ihrer Fixkosten fürchteten, wobei die Stellungnehmenden laut dem
Antragssteller von einer Grössenordnung von CHF 150 Mio. ausgingen. Daraufhin stützte
der Ständerat den Antrag Graber mit 23 zu 13 Stimmen, womit das Geschäft an die
Kommission zurückgewiesen wurde. 7

Die 2013 im Nationalrat angenommene Motion Fluri (fdp, SO), die forderte, dass
Gewerbekehricht von kleinen und mittleren Betrieben nach wie vor als Siedlungsabfall
gelten und so dem Entsorgungsmonopol des Staates zugrunde liegen soll, gelangte 2014
erneut in den Ständerat. Letzterer hatte das Anliegen 2013 an seine UREK
zurückgewiesen, welche zu Beginn des Berichtsjahres Anhörungen mit den betroffenen
Kreisen durchführte. Daraufhin beschloss die UREK-SR mit 7 zu 5 Stimmen, das
Anliegen des Motionärs zu unterstützen. Ausschlaggebend für diesen Entscheid waren
die von Seiten der Gemeinden und Kantone befürchteten finanziellen Einbussen durch
wegfallende Abfallgebühren, die eine Liberalisierung der Entsorgung des
Gewerbekehrichts mit sich bringen würde. Ferner würde dies auch zu schlechterer
Auslastung der Kehrichtverbrennungsanlagen, zu zusätzlichen Transporten - Siedlungs-
und Gewerbekehricht müssten separat abgeholt werden - sowie zu verstärktem
Administrativ- und Kontrollaufwand durch die Gemeinden führen. Der Ständerat folgte
diesem Antrag und überwies die Motion mit 22 zu 15 Stimmen (3 Enthaltungen). Zuerst
hatte sich die kleine Kammer noch über einen Ablehnungsantrag einer bürgerlichen
Kommissionsminderheit hinwegzusetzen. Diese stiess sich insbesondere am Umstand,
dass mit dem Anliegen Fluri eine im Jahr 2007 überwiesene Motion Schmid-Sutter (cvp,
AI) nicht mehr umgesetzt werden könne. Diese forderte eine vollständige
Liberalisierung der Entsorgung des Gewerbekehrichts und deren geplante Umsetzung
war wiederum der Beweggrund für die Einreichung des Anliegens Fluri. 8

MOTION
DATE: 20.03.2014
MARLÈNE GERBER

Mit Annahme der Motion Fluri (fdp, SO) im Jahr 2014 ist eine neue Definition für
Siedlungsabfälle in die Technische Verordnung über Abfälle (TVA) aufzunehmen. Da
diese nicht deckungsgleich ist mit der in der 2007 überwiesenen Motion Schmid (cvp,
AI) verlangten Definition, kann das länger zurückliegende Anliegen Schmids nicht mehr
umgesetzt werden, weswegen der Bundesrat die Motion als erfüllt betrachtete und
deren Abschreibung beantragte. Im Unterschied zu Nationalrat Fluri (fdp, SO) hatte alt-
Ständerat Schmid-Sutter (cvp, AI) verlangt, den gesamten Gewerbekehricht nicht als
Siedlungsabfall zu betrachten. Dies hätte dazu geführt, dass die Gemeinden nicht mehr
länger für Sammlung und Verwertung dieser Abfälle zuständig gewesen wären. Das
Parlament stimmte dem Abschreibungsantrag in der Sommersession 2015 durch
Annahme des Berichts über Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im Jahre
2014 zu. 9

MOTION
DATE: 15.06.2015
MARLÈNE GERBER

Politique sociale

Groupes sociaux

Politique d'asile

En septembre 2015, le groupe libéral-radical, avec pour porte-parole le député Kurt
Fluri (plr, SO) a déposé une motion demandant au Conseil fédéral de n'accorder qu'une
protection provisoire aux requérants d'asile d’Érythrée. Cela permettrait selon lui de
n'accorder l'asile qu'aux "vrais réfugiés", à titre exceptionnel et selon des critères
précis. Se fondant sur l'émission "Rundschau" diffusée sur la télévision alémanique, il
déclare que tous les experts ne s'accordent pas à dire que l’Érythrée est un pays où les
droits de l'Homme ne sont pas respectés. Dès lors, de nombreux ressortissants ne se
mettraient en danger qu'en quittant le pays, dû à l'objection de conscience qui découle
d'une telle fuite. C'est pour cette raison qu'il recommande une protection provisoire
pour les requérants érythréens, qui prendrait fin une fois que la situation du pays serait
reconnue comme sûre. Le Conseil fédéral a recommandé de rejeter la motion. Elle
contrevient, selon le rapport des sept sages, à la convention de Genève, qui stipule que
chaque demande d'asile doit être examinée individuellement. De plus, le statut de
protection provisoire (le permis S) n'avait été pensé qu'en cas d'arrivée massive de

MOTION
DATE: 10.12.2016
SOPHIE GUIGNARD
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demandeurs d'asile, ce qui n'est pas le cas présent, puisque les structures déjà en
place permettent de gérer la situation. Le Conseil fédéral rappelle en outre que si des
persécutions personnelles n'ont pas pu être prouvées, et que la mise en danger
provient de la fuite, les requérants ne se voient déjà admis que provisoirement, ce qui
est le cas de 40% des requérants d'asile érythréens. Finalement, l'octroi d'un permis S
serait autrement plus avantageux pour les requérants érythréens, puisqu'il a un effet
suspensif sur la demande d'asile, qui peut être redéposée une fois la protection
temporaire levée. De même, le regroupement familial est plus aisé pour les détenteurs
d'un permis S que pour celles et ceux qui sont admis provisoirement.
L'objet a été discuté lors de la session extraordinaire du Conseil national intitulée
"vague de réfugiés en Europe et contrôle aux frontières". Les députés ont suivi l'avis du
Conseil fédéral et refusé la motion à 156 contre 31, avec 5 abstentions. 10

Politique du troisième âge

Faisant référence au droit à la liberté d’établissement inscrit dans la Constitution, la
conseillère nationale Susanne Leutenegger Oberholzer (ps, BL) a déposé une motion
demandant que les personnes âgées devant entrer dans un EMS aient la possibilité
d’entrer dans un EMS d’un autre canton. Lors de son passage devant le parlement, une
minorité Fluri (plr, SO) a proposé de refuser la motion. L’argument pour le rejet de
cette motion est le suivant: les raisons qui poussent les cantons à refuser des nouveaux
pensionnaires sont purement financières et ne se réclament pas du droit
d’établissement. Plus précisément, l’entrée dans un home d’une personne ne
nécessitant pas ou peu de soin requiert une modification de domicile. Ces entrées ne
sont pas problématiques, puisqu’elles n’engendrent pas ou peu de coûts pour les
cantons. Cependant, le cas de personnes nécessitant des soins ne requiert pas de
modification du lieu de résidence. La liberté d’établissement n’est donc pas entravée
dans ces cas précis et une modification du code civil serait superflue. La chambre du
peuple n’a pas été convaincue par ces arguments techniques. Elle a soutenu la
motionnaire par 113 voix contre 65 et 14 abstentions. Le Conseil des Etats s’est montré
plus sensible à l’aspect technique de la motion. Il l’a clairement refusée par 27 voix
contre 5. 11

MOTION
DATE: 02.12.2013
SOPHIE GUIGNARD

Enseignement, culture et médias

Culture, langues, églises

Politique culturelle

Eine im Frühjahr 2018 eingereichte Motion Fluri (fdp, SO), die eine vollständige und
unverzügliche Umsetzung der in den Artikeln 16 und 16a der Filmverordnung (FiV)
festgehaltenen Meldepflicht für Unternehmen verlangte, wurde in der Sommersession
2020 unbehandelt abgeschrieben. Der Vorstoss fokussierte auf alle drei
Verwertungsbereiche – Kino, elektronische Abruf- und Abonnentendienste sowie
Tonbildträger.
In seiner Stellungnahme vom Mai 2018 hatte der Bundesrat die Motion zur Ablehnung
beantragt. Die Meldepflicht – also die Angaben zum filmischen Endprodukt und dessen
Verwendung bei den zuständigen Behörden, beispielsweise Originaltitel und -sprache,
Filmgenre, Anzahl Vorführungen, vorgeführte Sprachversionen etc. –  für Tonbildträger
sei aufgrund der Motion 12.4017 im Rahmen der Kulturbotschaft 2016–2020 im
Filmgesetz verankert worden. Die Umsetzung der statistischen Erhebungen zur
Meldepflicht hätte aufgrund mangelnder Ressourcen und einer ungenügenden
Rücklaufquote seitens der meldepflichtigen Betriebe noch nicht realisiert werden
können. Auf ein entsprechendes Informationsschreiben an die Verbände des
Einzelhandels habe man nicht genügend Rückmeldung erhalten. Bezüglich der
meldepflichtigen elektronischen Plattformen hätten aber die relevanten Ermittlungen
mit den verfügbaren Ressourcen abgewickelt werden können. Das BAK und das BFS
hätten die wichtigsten nationalen und internationalen Anbieter ausfindig machen
können und würden die ersten Erhebungen für das Jahr 2017 im ersten Halbjahr 2018
durchführen. 12

MOTION
DATE: 19.06.2020
MELIKE GÖKCE
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Droit d'auteur

Da die Schweiz bis anhin kein Verleihrecht kennt und daher die entsprechende
Abgeltung für Urheberinnen und Urheber beim Verleih urheberrechtlich geschützter
Werke fehlt, forderte eine Motion Fluri (fdp, SO) Anpassungen im URG, mit denen
ebendiese Entgeltung der Nutzung von Werkexemplaren sowohl analog als auch digital
reguliert werden soll. Da der Vorstoss in der Sommersession 2015 jedoch
verjährungsbedingt abgeschrieben wurde, galt es abzuwarten, ob die vom Bundesrat –
der die Motion zur Ablehnung empfohlen hatte – in seiner Stellungnahme angeführte
AGUR12 das Anliegen tatsächlich in ihrem Optimierungsprozess der Kollektivverwertung
von Urheberrechten auch berücksichtigen wird. 13

MOTION
DATE: 19.06.2015
MELIKE GÖKCE

Protection des sites et du patrimoine

Mit einer Motion Regazzi (cvp, TI) sollte der Bundesrat beauftragt werden, die Kriterien
zur Bewertung von Bauwerken und Ortsbildern hinsichtlich ihrer Aufnahme ins ISOS
zu klären. Hierfür sollen im Methodenhandbuch zur Erstellung des ISOS die
Aufnahmekriterien konkretisiert und die Zielsetzung des RPG für die
Siedlungsentwicklung nach innen berücksichtigt werden. Des Weiteren sollen die
entsprechenden parlamentarischen Kommissionen nach Möglichkeit in den Prozess
eingebunden werden. Diese Konkretisierung sei zwischenzeitlich vonnöten geworden,
da gerade in städtischen Gebieten vermehrt Zielkonflikte zwischen durch das ISOS-
Inventar geschützten Quartieren und gleichzeitigen Verdichtungsbestrebungen
entstünden.
Der Bundesrat beantragte die Motion zur Annahme, wies zugleich aber darauf hin, dass
bereits im Bericht zum Postulat Fluri (fdp, SO; 16.4028) festgehalten worden sei, dass
die massgebenden Grundlagen für die Bezeichnung von ISOS-Objekten deutlich in den
entsprechenden Weisungen vom 1. Dezember 2017 geregelt seien und daher keiner
grundsätzlichen Überprüfung bedürften. Dennoch sei er bereit, die für die Auswahl der
Objekte relevanten Grundsätze in der Verordnung über das Bundesinventar der
schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (Visos) darzulegen. Hierfür habe man bereits
dem EDI und dem UVEK den Auftrag zur Empfehlungsentwicklung und Prüfung des
Handlungsbedarfes erteilt und würde das Anliegen des Motionärs entsprechend in
diese Prüfung mitaufnehmen. 14

MOTION
DATE: 02.03.2018
MELIKE GÖKCE

Eine für die Frühjahrssession angesetzte Beratung der Motion Regazzi (cvp, TI) zur
Bewertung von Bauwerken und Ortsbildern hinsichtlich ihrer Aufnahme ins ISOS
musste zunächst verschoben werden, da die Ratsmitglieder Friedl (sp, SG) und Fluri
(fdp, SO) den Vorstoss bekämpft hatten. In der Herbstsession 2018 sprach sich der
Nationalrat jedoch mit 114 zu 77 Stimmen bei einer Enthaltung für die Motion aus. 
Die Ratsdebatte wurde im Grunde nur durch den Motionär selbst und die beiden
bekämpfenden Ratsmitglieder geführt. Claudia Friedl betonte, dass sie sich des
Druckes, unter dem das kulturelle Erbe der Schweiz stehe, durchaus bewusst sei, schlug
zugleich aber vor, dass man doch zunächst auch abwarten könne, wie sich die erst
gerade 2017 neu überarbeitete Weisung zur Inventarregelung bewähren werde, bevor
man weitere Schritte einleite. Kurt Fluri argumentierte, dass das Anliegen des Motionärs
nicht etwa eine verbesserte Interessenabwägung zwischen ISOS und RPG, sondern
vielmehr eine Fokussierung auf bauliche Massnahmen zu Ungunsten des
Ortsbildschutzes zum Ziel habe. Das ISOS und das RPG stellten eine «Chance für die
Verbesserung der Lebensqualität» dar und hätten – in Anlehnung an Isabelle Chassot,
Direktorin des BAK – zum Ziel, einen «identitätsstiftenden und inklusiven» Lebensraum
zu schaffen, der mit der hier angedachten Herabstufung des ISOS nicht wirklich
realisierbar sei. Der während der Ratsdebatte anwesende Bundesrat Berset liess diese
Aussage jedoch so nicht stehen: Die weit verbreitete Annahme, dass die mit dem RPG
angestrebte Verdichtung durch das ISOS zu Verhinderung der Bautätigkeit führe, treffe
nicht zu. 15

MOTION
DATE: 19.09.2018
MELIKE GÖKCE
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Médias

Radio et télévision

In der Frühjahrssession 2017 behandelte der Nationalrat als Erstrat eine Motion Fluri
(fdp, SO), welche die SRG mittels Änderung des RTVG zur verstärkten Zusammenarbeit
mit der unabhängigen filmtechnischen audiovisuellen Industrie in der Schweiz
verpflichten will. Auf Anraten des Bundesrates, der sich bereit zeigte, im Rahmen des
geplanten neuen Gesetzes über elektronische Medien eine angemessene
Berücksichtigung der Schweizer Filmschaffenden bei SRG-Auftragsproduktionen
festzuschreiben, nahm der Nationalrat die Motion stillschweigend an. 16

MOTION
DATE: 17.03.2017
MARLÈNE GERBER

Nach dem Nationalrat und auf Antrag des Bundesrates und der KVF-SR nahm in der
Herbstsession 2017 auch der Ständerat die Motion Fluri (fdp, SO) zur Stärkung der
unabhängigen audiovisuellen Industrie stillschweigend an. 17

MOTION
DATE: 26.09.2017
ANJA HEIDELBERGER
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